
Bezirksregierung Münster
- Flurbereinigungsbehörde -

Coesfeld, 12.10.2012

-1 -

Vereinfachte Flurbereinigung
Laer - Holthausen
Az. 23 03 2

2. ÄnderunqsbeschBuss

Die Bezirksregierung Münster als Flurbereinigungsbehörde hat beschlossen:

1. Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 11.11.2003 festgestellte und durch
den 1. Änderungsbeschluss vom 03.06.2009 geänderte Flurbereinigungsgebiet
wird ge  . § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16.03. 1976 (BGBl. I S. 546), in der derzeit gültigen Fas¬
sung, wie folgt geändert:

Zum Flurbereinigungsgebiet werden die nachfolgend aufgeführten Grundstücke
zugezogen und auch insoweit die Flurbereinigung angeordnet:

Regierungsbezirk Münster, Kreis Steinfurt, Gemeinde Laer, Gemarkung Laer,

Flur 34 Flurstücke 437,442,461 bis 464

Aus dem Flurbereinigungsgebiet werden nachfolgend aufgeführten Grundstücke
ausgeschlossen

Regierungsbezirk Münster, Kreis Steinfurt, Gemeinde Laer, Gemarkung Laer,

Flur 27 Flurstück 183
Flur 32 Flurstücke 421, 423, 424, 426, 428 bis 433, 435,436, 461,

462, 467 und 468
Flur 33 Flurstücke 186,187,199, 201, 207, 232, 233, 245, 247,

289, 311, 312, 314, 317 und 319

Die zugezogenen und ausgeschlossenen Grundstücke sind auf der als Anlage zu
diesem Beschluss genommenen Übersichtskarte dargestellt. Das Flurbereini¬
gungsgebiet hat jetzt eine Größe von ca. 379 ha.

2. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zugezogenen Grundstücke werden
Teilnehmer der durch den Einleitungsbeschluss vom 11.11.2003 gebildeten Teil¬
nehmergemeinschaft der vereinfachten Flurbereinigung Laer - Holthausen mit
dem Sitz in Laer. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 16 FlurbG).

3. Rechte an den in diesem Beschluss aufgeführten Grundstücken, die aus dem
Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfah¬
ren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Mona¬
ten nach öffentlicher Bekanntmachung dieses Beschlusses bei der Flurbereini¬
gungsbehörde, der Bezirksregierung Münster - Flurbereinigungsbehörde - Post¬
fach 11 42, 48 631 Coesfeld, anzumelden.
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Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grund¬
stücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Be¬
sitz oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grund¬
stücken beschränken. Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmel¬
dende sein Recht innerhalb einer von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden
Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf
Beteiligung.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachge¬
wiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und
Festsetzungen ge  . § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich
gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird.

4. Von der Zustellung dieses Beschlusses an gelten auch für die in diesem Be-
0 Schluss aufgeführten Flurstücke folgende zeitweilige Einschränkungen, die bis

zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes wirksam sind.

5. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini¬
gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsmäßigen
Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

6. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedigungen, Flangterrassen und ähnliche Anla¬
gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt,
wesentlich verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

7. Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze
dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zu¬
stimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3
FlurbG).

8. Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 85 Nr. 5
FlurbG).

9. Sind entgegen der Anordnung zu 5. und 6. Änderungen vorgenommen oder Anla¬
gen errichtet oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren
unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand
ge  . § 137 FlurbG wieder hersteilen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung
dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG). Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu 7. vor¬
genommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen auf
Kosten der Beteiligten anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).

Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 8. vorgenommen worden, so
kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt
hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstauf¬
sichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6
FlurbG).
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10. Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu Ziffer 6., 7. und 8. dieses Be¬
schlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 1000
Euro für den einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des Ge¬
setzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG - in der Fassung der Bekanntmachung
vom 19.02.1987 - (BGBl. I S. 602), in der derzeit gültigen Fassung. Unter Umstän¬
den kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Au¬
ßerdem können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswid¬
rigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).

Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

Gründe

Die Voraussetzungen für die Änderung des Flurbereinigungsgebietes liegen vor. Die
neue Abgrenzung entspricht dem Zweck des Verfahrens und ergibt sich aus den örtli¬
chen Gegebenheiten (Ausbau der Ortsdurchfahrt und Vermessung am Rande des Ver¬
fahrens ).

Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen diesen Beschluss ist die Klage bei dem

Oberverwaltungsgericht für das
Land Nordrhein-Westfalen

- 9a Senat - (Flurbereinigungsgericht)
in 48143 Münster , Aegidiikirchplatz 5

statthaft.

Sie ist gegen das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Bezirksregierung
Münster, - Flurbereinigungsbehörde -, Leisweg 12, 48653 Coesfeld, zu richten und
muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beschlusses bei dem Gericht ein¬
gegangen sein. Es wird empfohlen, der Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im
Lande Nordrhein-Westfalen - ERWO VG/FG - vom 01.12.2010 (GV NRW S. 648)
eingereicht werden.

Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist die elektronische Poststelle des
Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen bestimmt. Die elektroni¬
sche Poststelle ist über die auf der Internetseite www.justiz.nrw.de bezeichneten Kom¬
munikationswege erreichbar.

Im Auftrag
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Bezirksregierung Münster

F lurbereinigungsbehörde
Dezernat 33

Gebietskarte
Maßstab 1:15000

F l rb ereinigungs verfahren

Laer - Holthausen

Az.: - 23 03 2 -

2. Änderungsbeschluß

Regierungsbezirk Münster

Kreis Steinfurt
Gemeinde Laer

Gemarkung Laer

Zeichenerklärung:

Verfahrens grenze

Verfahrensgebiet

zugezo ene Flächen

ausgeschlossene Flächen
Topographische Karten:
Bezirksregierung Köln Geobasis NRW
Auszug aus der DGK 5

Anlage zum 2. Änderungsbeschluß  om 12.10.2012


